
 

 

Aktenzeichen: 12 O 66/20 
 
 

 

verkündet am: 03.02.2021 
 
 
 

(Mann), Justizbeschäftigte 
 

- als Urkundsbeamte/r der Geschäftsstelle - 

 

LANDGERICHT SAARBRÜCKEN 
 

URTEIL 
 

Im Namen des Volkes 
 

In dem Rechtsstreit 
 

  
Klägerin 

 
- Prozessbevollmächtigter:  Rechtsanw. Andreas H. Paul, Im Steinigen Gra-

ben 28a, 63571 Gelnhausen, Gz.: 19/0550/Pa - 
 

gegen 
 
Audi AG ,  

Beklagte 
 

- Prozessbevollmächtigte:  
 

 
hat die 12. Zivilkammer des Landgerichts Saarbrücken  
auf die mündliche Verhandlung vom 02.12.2020  
durch den Richter Sammel als Einzelrichter 
 

für  R e c h t  erkannt: 

1. Die Beklagte wird verurteilt, 40.928,89 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunk-
ten über dem Basiszinssatz seit dem 23.06.2020 Zug um Zug gegen Übereignung 
und Übergabe des Fahrzeugs der Marke Audi AG des Typs SQ5 Plus 3.0 TDI mit der 

 an die Klägerin zu zahlen. 

2. Die Beklagte wird verurteilt, die Klägerin von den vorgerichtlichen Rechtsanwaltskos-
ten des Herrn Rechtsanwalt Andreas H. Paul, Im Steinigen Graben 28a, 63571 Geln-
hausen, in Höhe von 1.703,14 Euro freizustellen.  

3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

4. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin zu 39 % und die Beklagte zu 61 %. 
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5. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstre-
ckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.  

 

Tatbestand 

Die Klägerin macht gegen die Beklagte deliktische Schadensersatzansprüche wegen be-
haupteter unzulässiger Abschalteinrichtungen in ihrem Fahrzeug geltend.  

Die Klägerin erwarb mit Rechnung vom 20.01.2017 einen Audi SQ5 3.0TDI Plus Quattro von 
der  zu einem Kaufpreis von netto 61.684,49 
(73.404,54,- elmotor 
der Schadstoffklasse Euro 6 verbaut, der von der Beklagten entwickelt und hergestellt wurde.  

Zur Reduzierung der Stickoxidemissionen wird bei dem streitgegenständlichen Fahrzeug ein 
sogenanntes Abgasrückführungssystem eingesetzt. Bei diesem wird ein Teil des Abgases 
zurück in das Ansaugsystem des Motors geführt und nimmt erneut an der Verbrennung teil. 
Die Steuerung der Abgasrückführung erfolgt temperaturabhängig. Daneben ist ein sogenann-
tes SCR-System eingebaut, bei dem Stickoxidemissionen dadurch reduziert werden, dass 

-
dann ausgelöste chemische Reaktion die Stickoxide im Wesentlichen zu Stickstoff und Was-
ser abgebaut werden. Die Verwendung von SCR-Katalysatoren funktioniert dabei nur, wenn 
dem Abgas eine passende Menge Harnstoff beigemischt wird. 

Das Kraftfahrt-Bundesamt (im Folgenden: KBA) hat durch nachträgliche Nebenbestimmun-
gen für Fahrzeuge des Typs Audi SQ5, die mit 3,0 l Euro 6 Dieselmotoren ausgestattet sind, 
darunter auch das streitbefangene Fahrzeug, wegen des Vorliegens zumindest einer unzu-

zykluserken-
nung einhergehende Aufheizstrategie, welche die Wirkung des Emissionskontrollsystems au-
ßerhalb der Prüfbedingungen des NEFZ in unzulässigem Umfang verringert und das Stick-
oxidemissionsverhalten verschlechtert. Das aus Anlass der Nebenbestimmung von der Be-
klagten entwickelte und am 26.11.2018 vom KBA freigegebene Software-Update (Anlage B5) 
wurde bei dem klägerischen Fahrzeug durchgeführt. Zum Zeitpunkt der mündlichen Verhand-
lung hatte das Fahrzeug eine Laufleistung von 84.120 km. 

Die Klägerin trägt vor, der Vorstand der Beklagten habe von dem Einbau und dem Einsatz 
der Motorsteuerungssoftware Kenntnis gehabt und dies sowie nachteilige Folgen für die Käu-
fer aus Gewinnstreben zumindest gebilligt. Er behauptet weiter, er hätte den Kaufvertrag über 
das streitgegenständliche Fahrzeug bei Kenntnis der gesetzeswidrigen Software nicht ge-
schlossen. Durch das Software-Update zur Entfernung der Abschalteinrichtungen werde kein 
ordnungsgemäßer Zustand hergestellt, da es zu erheblichen Folgeproblemen führe. 

Die Klägerin beantragt unter Anrechnung einer Nutzungsentschädigung in Höhe von 
15.436,97  

1. Die Beklagte wird verurteilt, 57.967,57 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunk-
ten über dem Basiszinssatz seit dem 20.01.2017 Zug um Zug gegen Übereignung 
und Übergabe des Fahrzeugs der Marke Audi AG des Typs SQ5 Plus 3.0 TDI mit der 

 an die Klagepartei zu zahlen. 

2. Die Beklagte wird verurteilt, die Klagepartei von den vorgerichtlichen Rechtsanwalts-
kosten des Herrn Rechtsanwalt Andreas H. Paul, Im Steinigen Graben 28a, 63571 
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Gelnhausen, in Höhe von 3.196,34 Euro nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozent-
punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit freizustellen. 

3. Es wird festgestellt, dass sich die Beklagte mit der Annahme des in Klageantrag 1. 
bezeichneten Fahrzeugs in Annahmeverzug befindet. 

Hilfsweise: 

4. Die Beklagte wird verurteilt, einen in das Ermessen des Gerichts zu stellenden Scha-
densersatz in Höhe von mindestens 14.680,91 Euro an die Klagepartei zu zahlen. 

5. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klagepartei alle Schäden zu 
ersetzen, die dieser im Zusammenhang mit der unzulässigen Abschalteinrichtung zur 
Reduzierung des Stickoxidausstoßes entstanden sind und zukünftig entstehen wer-
den. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen.  

Die Beklagte behauptet, es gebe in der Motorsteuerungssoftware des Fahrzeugs keine Um-
schaltung zwischen zwei Betriebsmodi der Abgasrückführung, wie dies bei dem Motortyp EA 
189 (EU 5) der Fall gewesen sei. Zudem könne alleine aus der Verwendung einer (unzuläs-
sigen) Abschalteinrichtung nicht auf ein sittenwidriges Handeln geschlossen werden. Das 
Fahrzeug entspreche in seinem Abgasverhalten den Vorgaben der Euro-6-Norm und stimme 
insbesondere mit der erteilten EG-Typgenehmigung überein. Nach Aufspielen des vom KBA 
genehmigten Software-Updates liege keine unzulässige Abschalteinrichtung mehr vor. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den 
Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen 
Verhandlung vom 02.12.2020 verwiesen. 

 

Entscheidungsgründe 

I. 

Die zulässige Klage ist teilweise begründet. 

1. Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Schadensersatz gemäß § 826 
BGB i.V.m. § 31 BGB analog. Nach § 826 BGB ist derjenige zum Schadensersatz ver-
pflichtet, der in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätz-
lich einen Schaden zufügt. 

a) Die Beklagte hat die Klägerin dadurch geschädigt, dass sie einen Motor mit zumindest 
einer auch nach den Feststellungen des KBA im als Anlage K4 vorgelegten Bescheid 

zeuge mit einer durch Täuschung des KBA erschlichenen Typgenehmigung zwecks 
Weiterveräußerung an Endkunden in den Verkehr gebracht hat (vgl. Kammer, Urteil 
vom 13.03.2020  12 O 23/19, juris zu einem Porsche Macan S Diesel 3.0 TDI). Der 
Käufer eines Kraftfahrzeugs kann nämlich davon ausgehen, dass bereits zum Zeit-
punkt des Erwerbs die notwendige EG-Typgenehmigung nicht nur formal vorliegt, 
sondern auch davon, dass keine nachträgliche Rücknahme oder Änderung droht, weil 
die materiellen Voraussetzungen bereits bei Erteilung nicht vorgelegen haben (vgl. 
BGH, Urteil vom 25.05.2020  VI ZR 252/19, NJW 2020, 1962; Saarl. OLG, Urteil vom 
14.02.2020  2 U 128/19, juris, sowie die Nachweise bei OLG Köln, Urteil vom 
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24.03.2020  4 U 235/19, juris). Ob die Beklagte die Klägerin auch durch die tempe-
gt hat, bedurfte daher 

vorliegend keiner Entscheidung. 

b) Der bei der Klägerin entstandene Schaden folgt aus der Belastung mit der getroffenen 
Kaufentscheidung und der damit eingegangenen Kaufpreiszahlungsverpflichtung, die 
sie nach allgemeiner Lebenserfahrung bei Kenntnis des Manipulationsvorgangs nicht 
getroffen hätte (BGH, Urteil vom 25.05.2020  VI ZR 252/19, NJW 2020, 1962; Saarl. 
OLG, Urteil vom 14.02.2020  2 U 128/19, juris, sowie die Nachweise bei OLG Köln, 
Urteil vom 24.03.2020  4 U 235/19, juris). Dieser Schaden ist auch nicht durch das 
nach Vertragsschluss erfolgte Aufspielen des Software-Updates entfallen. Denn für 
die Frage, ob ein Schaden eingetreten ist, kommt es ausschließlich auf den Zeitpunkt 
des Erwerbs des Fahrzeugs an. Dem Deliktsrecht ist eine Nacherfüllungsverpflich-
tung, wie sie das Kaufrecht vorsieht, fremd (vgl. BGH, Urteil vom 25.05.2020  VI ZR 
252/19, NJW 2020, 1962; OLG Koblenz, NJW 2019, 2237; OLG Karlsruhe, WM 2019, 
1510; Saarl. OLG, Urteil vom 14.02.2020  2 U 128/19, juris Rn. 40). Die Auswirkun-
gen des Software-Updates sind daher im vorliegenden Zusammenhang nicht ent-
scheidungserheblich. 

c) Das Verhalten der Beklagten verstieß auch gegen die guten Sitten, wie die Kammer 
bereits eingehend begründet hat (vgl. Urteil vom 13.03.2020  12 O 23/19, juris). 
Wesentlich für diese Einschätzung ist, dass die hier verwendete und vom KBA als 

 wenn auch komplexer program-
miert  vergleichbar mit der Motorsteuerung ist, wie sie seitens der VW AG in den 
Motoren der Reihe EA 189 zum Einsatz gekommen ist (vgl. zur Haftung der VW AG 
aus § 826 BGB in diesen Fällen BGH aaO; Saarl. OLG aaO, jeweils m.w.N.). Denn 
auch bei der Motorsteuerung des streitgegenständlichen Fahrzeugs liegt  entspre-
chend den Feststellungen und der Wertung des KBA  eine Prüfzykluserkennung 
vor, die nur dazu dienen kann, im Prüfzyklus den Eindruck zu erwecken, dass das 
Fahrzeug geringere Stickoxidemissionen aufweist als dies tatsächlich der Fall ist. 
Zwar mag die vorliegende Motorsteuerungssoftware anders als die in den EA 189-
Motoren zum Einsatz gekommene (möglicherweise) nicht zwischen zwei Betriebs-
modi zu unterscheiden, einem der lediglich im Prüfstand aktiv ist und einem sonsti-
gen. Jedoch sind  wie das KBA jedenfalls bezüglich der e
festgestellt hat  die Schaltbedingungen dabei an so enge Voraussetzungen ge-
knüpft, dass die Aufheizstrategie nahezu ausschließlich im Neuen Europäischen 
Fahrzyklus (NEFZ) und den dort definierten Prüfbedingungen wirkt. Die Kammer ist 
deshalb davon überzeugt, dass der Einsatz einer solchen Aufheizstrategie nur dem 
Zweck gedient haben kann, die Emissionswerte des streitgegenständlichen Fahr-
zeugs im Prüfstand zu schönen, ohne dass  wie das KBA ebenfalls festgestellt hat 

 der Einsatz durch Gründe im Sinne des Art. 5 Abs. 2 Satz 1 VO (EG) Nr. 715/2007 
gerechtfertigt ist (vgl. zu allem Kammer aaO). 
Die Kammer ist deshalb in ihrem Urteil vom 13.03.2020 davon ausgegangen, dass 
der Einsatz der Aufheizstrategie sowie das Inverkehrbringen der Motoren allein zur 
Gewinnmaximierung und zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen unter bewusster 
Inkaufnahme der bekannten wirtschaftlich nachteiligen Folgen für die Endkunden 
erfolgte (Kammer aaO). Der vorliegende Fall gibt keinen Anlass hiervon abzuwei-
chen.  
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d) Die Beklagte hat  wie die Kammer ebenfalls bereits entschieden hat  angesichts 
der aufgezeigten Gesamtumstände mit dem erforderlichen Schädigungsvorsatz ge-
handelt (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 13.09.2004  II ZR 276/02, NJW 2004, 3706 
m.w.N.). Die 
gebaut, um die Abgasrückführung beeinflussen zu können und so die Typgenehmi-
gung zu erhalten. Aus dem Umstand der Verheimlichung des Einsatzes der Software 
sowohl gegenüber den zuständigen Behörden als auch gegenüber potentiellen Kun-
den lässt sich schließen, dass die verantwortlichen Mitarbeiter in der Vorstellung han-
delten, dass der Einsatz der Software im Falle des Bekanntwerdens zu Schwierigkei-
ten hinsichtlich der Typgenehmigung und der weiteren Betriebszulassung der ent-
sprechend ausgestatteten Fahrzeuge führen würde (vgl. Kammer aaO m.w.N.). 

e) Dass bei der Beklagten schließlich die weiteren Voraussetzungen für eine Haftung 
aus § 826 BGB i.V.m. § 31 BGB analog vorliegen, hat die Kammer ebenfalls bereits 
entschieden (vgl. Kammer, Urteil vom 13.3.2020 aaO m.w.N.). Auch hierauf wird 
Bezug genommen. Dabei gilt auch im Streitfall der klägerische Vortrag nach § 138 
Abs. 3 ZPO als zugestanden, nachdem die Beklagte den Vortrag zur Haftung aus 
§ 31 BGB analog infolge der sie insoweit treffenden sekundären Darlegungslast 
auch vorliegend nur unzureichend bestritten hat (vgl. BGH aaO; Saarl. OLG aaO; 
Kammer aaO, jeweils m.w.N.).  

f) Die Beklagte hat im Rahmen des Schadensersatzanspruchs des § 826 BGB sämt-
liche der Klägerin aus der sittenwidrigen Schädigung entstandenen Schäden zu er-
setzen (§§ 249 ff. BGB). Nach den in der Rechtsprechung anerkannten Grundsät-
zen steht der Klägerin insoweit im Rahmen der Naturalrestitution ein Anspruch auf 

das Erlangte dem Schädiger zur Verfügung stellen und ihre Aufwendungen ersetzt 
verlangen (BGH, st. Rspr.; vgl. zuletzt Urteil vom 25.05.2020 aaO; ebenso Urteil 
vom 28.10.2014  VI ZR 15/14, VersR 2015, 75, jeweils m.w.N.). Der Klägerin steht 
danach ein Anspruch auf Rückerstattung des gezahlten Kaufpreises Zug um Zug 
gegen Rückgabe und Übereignung des streitgegenständlichen Fahrzeugs zu (vgl. 
BGH aaO; Saarl. OLG aaO; Kammer, Urteil vom 13.12.2019  12 O 100/19, juris 
m.w.N.). Maßgeblich ist im Streitfall insoweit der Nettokaufpreis i.H.v. 61.684,49 
Denn die Klägerin ist als UG haftungsbeschränkt zum Vorsteuerabzug berechtigt. 
Die Vorsteuerabzugsberechtigung stellt für den Fall des Handelns als Unternehmer 
und den Kauf eines Fahrzeugs aus dem Betriebsvermögen den Regelfall dar. An-
haltspunkte dafür, dass die Klägerin nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist, hat die Klä-
gerin trotz Hinweises des Gerichts in der mündlichen Verhandlung vom 02.12.2020 
nicht vorgetragen. 

aa) Allerdings muss sich die Klägerin den durch die Nutzung des Fahrzeugs seit 
Abschluss des Kaufvertrages erlangten Vorteil nach den Grundsätzen der Vorteils-
ausgleichung anrechnen lassen. Denn dem Geschädigten dürfen neben einem Er-
satzanspruch nicht die Vorteile verbleiben, die ihm durch das schädigende Ereignis 
zugeflossen sind. Der Anspruch der Klägerin ist daher von vornherein nur mit der 
Einschränkung begründet, dass gleichzeitig die Vorteile, die ihr aus dem aufgrund 
des Verhaltens der Beklagten geschlossenen Kaufvertrag erwachsen sind, heraus-
gegeben werden (vgl. BGH, Urteile vom 28.10.2014 aaO und vom 25.05.2020 aaO, 
jeweils m.w.N.).  
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bb) Für die Schätzung des für den Vorteilsausgleich maßgebenden Gebrauchsvor-
teils ist die sogenannte lineare Berechnungsmethode als geeignete Schätzgrund-
lage nach § 287 ZPO anerkannt (vgl. BGH, Urteile vom 31.3.2006  V ZR 51/05, 
NJW 2006, 1582 und vom 25.05.2020 aaO; Beschluss vom 09.12.2014  VIII ZR 
196/14, Schaden-Praxis 2015, 277; Saarl. OLG aaO). Danach errechnet sich der 
Wert des für jeden gefahrenen Kilometer in Ansatz zu bringenden Nutzungswerter-
satzes für ein Neufahrzeug in der Weise, dass der Bruttokaufpreis  bereinigt um 
etwaige Überführungs- und Zulassungskosten  ins Verhältnis zu der zu erwarten-
den Gesamtlaufleistung des Fahrzeugs gesetzt wird. In Bezug auf die im Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses zu erwartende Gesamtlaufleistung ist insoweit wiederum 
eine Schätzung nach § 287 ZPO vorzunehmen. Maßgeblich ist dabei die Fahrleis-
tung, die das erworbene Fahrzeug nach den Vorstellungen bzw. dem mutmaßlichen 
Willen der Parteien bei Vertragsschluss erreichen sollte, wobei in diesem Zusam-
menhang eine Orientierung an der prognostizierten Gesamtlaufleistung eines nach 
Marke, Typ und Motorleistung entsprechenden Fahrzeugs erfolgen kann. Hierbei 
kommt es nicht darauf an, welche Gesamtlaufleistung ein entsprechendes Fahrzeug 
unter günstigen Bedingungen auf Grund der Art des Motors oder dessen Leistung 
im äußersten Fall erreichen kann. Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass Fahrzeuge 
aus einer Vielzahl von Einzelteilen mit jeweils unterschiedlicher Lebensdauer beste-
hen, was mit zunehmender Nutzungsdauer zur Reparaturanfälligkeit führt, weshalb 
in der Regel allein schon wirtschaftliche Erwägungen dazu führen, dass die tatsäch-
liche Lebensdauer des Fahrzeugmotors nicht ausgeschöpft wird und nicht der Ge-
samtnutzungsdauer des Fahrzeugs entspricht. Unter Berücksichtigung dieser Um-
stände schätzt die Kammer die Gesamtfahrleistung in Übereinstimmung mit dem 
Berufungsgericht auf 250.000 km (vgl. Saarl. OLG aaO m.w.N.).  

cc) Bei der Berechnung der gefahrenen Kilometer ist der Kilometerstand im Zeitpunkt 
der letzten mündlichen Verhandlung zugrunde zu legen (vgl. Saarl. OLG aaO; OLG 
Karlsruhe, Urteil vom 6.11.2019 13 U 37/19, juris). Unter Berücksichtigung des an-
zurechnenden Gebrauchsvorteils von 20.755,60 684,49 
streitig gefahrene Kilometer 84.120 : Gesamtlaufleistung 250.000 km) ergibt sich da-
nach ein Schadensersatzanspruch in Höhe von (61.684,49  
40.928,89  

g) Die Beklagte hat im nachgelassenen Schriftsatz vom 16.12.2020 (Bl. 145 ff. GA) 
keine Tatsachen vorgetragen, die eine Wiedereröffnung der Verhandlung gemäß 
§ 156 ZPO rechtfertigt hätten.  

2. Der Zinsausspruch folgt aus § 291 BGB. Darüber hinausgehende Zinsansprüche stehen 
der Klägerin nicht zu. Deliktszinsen aus § 849 BGB sind, wie der Bundesgerichtshof zu-
letzt entschieden hat, in Fällen wie hier nicht geschuldet (BGH, Urteil vom 25.05.2020  
VI ZR 252/19, NJW 2020, 1962). Verzugszinsen aus § 288 BGB kommen im Streitfall 
ebenfalls nicht in Betracht. Denn der Schuldner kann nur in Verzug geraten, wenn der 
Gläubiger die ihm obliegende Gegenleistung ordnungsgemäß anbietet (BGH aaO). Vor-
gerichtlich hat die Klägerin mit Schreiben ihrer Prozessbevollmächtigten vom 30.10.2020 
(Anlage K3) die Beklagte jedoch zur Anerkennung eines Anspruchs auf Rückzahlung des 
vollständigen Kaufpreises aufgefordert. Hierzu war die Beklagte  wie gezeigt  nicht ver-
pflichtet, denn jedenfalls waren die gezogenen Nutzungen auf den Anspruch anzurech-
nen.  
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3. Der Klägerin steht auch kein Anspruch auf Feststellung des Annahmeverzugs der Be-
klagten zu. Denn im für die Entscheidung maßgeblichen Zeitpunkt der letzten mündlichen 
Verhandlung hat die Klägerin ihr Angebot zur Übergabe und Übereignung weiterhin an 
unberechtigte Bedingungen geknüpft. Zwar hat sie sich zuletzt eine Nutzungsentschädi-
gung anrechnen lassen. Sie hat diese jedoch mit einer zu erwartenden Gesamtlaufleis-
tung von 400.000 km berechnet und damit erheblich zu niedrig angesetzt. Zudem hat sie 
ihr Übereignungsangebot zu Unrecht auch von der Zahlung von Zinsen seit Abschluss 
des Kaufvertrags abhängig gemacht und, trotz des gerichtlichen Hinweises in der münd-
lichen Verhandlung, weiterhin den ihr nicht zustehenden Bruttokaufpreis und damit einen 
deutlich höheren Betrag verlangt, als sie hätte beanspruchen können. Damit befand sich 
die Beklagte nicht im Annahmeverzug (vgl. nur BGH, Urteil vom 25.05.2020  VI ZR 
252/19, NJW 2020, 1962; Urteil vom 30.07.2020  VI ZR 397/19, juris). 

4. Die Klägerin hat gemäß §§ 826, 249 BGB auch Anspruch auf Freistellung von den Kosten 
der außergerichtlichen Rechtsverfolgung, allerdings beschränkt auf die Regelgebühr von 
1,3 (Nr. 2300 RVG VV; vgl. dazu BGH, Urteil vom 11.07.2012  VIII ZR 323/11, NJW 
2012, 2813 m.w.N.). Denn es handelt sich um eine lediglich durchschnittlich schwierige 
und umfangreiche Angelegenheit angesichts einer massenhaft aufgetretenen und inten-
siv in Rechtsprechung und Lehre thematisierten Problematik bei einem  trotz der um-
fangreichen Schriftsätze beider Parteien  letztlich überschaubaren Sachverhalt, der 
durch die 
vom 22.11.2019  17 U 44/19, juris; KG, Urteil vom 26.09.2019  4 U 51/19, juris; OLG 
Karlsruhe, Urteil vom 19.11.2019  17 U 146/19, juris; OLG Stuttgart Urt. v. 24.9.2019  
10 U 11/19, BeckRS 2019, 23215). Maßgeblicher Gegenstandswert ist dabei der Wert, 
der der letztlich festgestellten oder unstreitig gewordenen Schadenshöhe entspricht. 
Dass der Geschädigte im Zeitpunkt der Beauftragung des Rechtsanwalts noch davon 
ausgehen durfte, seine Hauptforderung sei zu einem höheren als dem später festgestell-
ten oder unstreitig gewordenen Betrag begründet, ist demgegenüber im Außenverhältnis 
zum Schädiger unerheblich (vgl. BGH, Urteil vom 05.12.2017  VI ZR 24/17, VersR 2018, 
237 m.w.N.). Hiervon ausgehend bemisst sich der Gegenstandswert in Fällen wie hier 
nach dem ausgeurteilten Schadensersatzbetrag, also unter Berücksichtigung des sich im 
Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung ergebenden Gebrauchsvorteils (ebenso 
OLG Koblenz, Urteil vom 25.10.2019  3 U 819/19, juris; AG Bad Segeberg, Urteil vom 
24.10.2019  17 C 116/19; i.E. auch OLG Celle, Urteil vom 20.11.2019  7 U 244/18, 
juris; ebenso für das Rückgewährschuldverhältnis nach § 346 BGB: OLG Koblenz, VRS 
122, 1; OLG Frankfurt, Urteil vom 18.05.2018  8 U 198/17, juris; a.A. Schleswig-Holstei-
nisches OLG, Urteil vom 22.11.2019  17 U 44/19, juris, wonach der Gebrauchsvorteil im 
Zeitpunkt der Geltendmachung maßgebend sein soll). Im Streitfall ist als Gegenstands-
wert also der Betrag von 40.928,89 
diesem Gegenstandswert die Freistellung von Anwaltskosten, berechnet aus einer Ge-
schäftsgebühr von 1,3 zzgl. Post- und Telekommunikationspauschale sowie Umsatz-
steuer, in Höhe von 1.703,14 langen. Im Hinblick auf die Rechtsanwaltskosten kann 
die Klägerin jedoch keine Verzugs- oder Prozesszinsen beanspruchen, weil sich § 288 
Abs. 1 und § 291 BGB nur auf Geldschulden und nicht auf Freistellungsansprüche bezie-
hen (vgl. OLG Düsseldorf, NJOZ 2015, 471, 475; Staudinger/Löwisch, BGB, Neubearbei-
tung 2019, § 288 Rn. 6). 

5. Über die von der Klägerin gestellten Hilfsanträge zu 4. und 5. war nicht zu entscheiden, 
weil die Klägerin mit dem Antrag zu 1. nicht vollständig unterlegen ist. 
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II. 

Die Kostenentscheidung, bei der die Streitwertänderung innerhalb der Instanz zu berücksich-
tigen war, beruht auf § 92 Abs. 1 S. 1 und § 269 Abs. 3 S. 2 ZPO. In der Klageänderung 
durch Beschränkung des Antrags zu 1. war eine teilweise Klagerücknahme zu sehen (vgl. 
Zöller/Greger, ZPO, 33. Aufl., § 264 Rn. 4a).  

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO.  

 

 

 

Sammel 
Richter 

 
 
 
Vorstehende Abschrift stimmt mit 
der Urschrift wörtlich überein. 

Saarbrücken, 03.02.2021 

Petra Mann, Justizbeschäftigte 

als Urkundsbeamter/Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des Landgerichts 
Dieses Schriftstück wurde elektronisch erstellt.  
Es ist nur mit Unterschrift, Gerichtssiegel oder mit qualifizierter elektronischer Signatur gültig. 




